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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Ramadama – Aktion 2019 

  
Saubere Dörfer, Plätze, Straßen, Wälder, Wiesen und Felder wollen wir doch alle 
haben!!! 

  
Deshalb organisiert die Gemeinde Aicha vorm Wald eine Ramadama–Aktion für alle 
Bürgerinnen und Bürger (auch Kinder und Jugendliche, Vereine, Organisationen 
usw.) mit der Bitte um zahlreiche Beteiligung.  
Unterstützt wird diese Aktion natürlich von unserem gemeindlichen Bauhof. 

  
TERMIN:  Samstag,  23. März 2019 von 10.00 – 13.00 Uhr 

               
Getränke und eine anschließende gemeinsame Brotzeit sind natürlich fest mit 
eingeplant.  
Um eine sinnvolle Arbeitsaufteilung erstellen zu können, bitten wir um Anmeldung 
im Rathaus unter der Telefonnummer 9630-0. 
 
Treffpunkt:  in Weferting am Feuerwehrhaus um 10.00 Uhr 
                     in Aicha v.W. am Bauhof um 10.00 Uhr  
 
Wir freuen uns auf eine sinnvolle Ramadama–Aktion und hoffen auf ein gutes 
Gelingen. 

Georg Hatzesberger 
1. Bürgermeister 

-  -  - 
 

TAG DES TOURISMUS 

„daheim unterwegs 2019“ am Sonntag, 07. April 2019 
Erleben Sie kulturelle Angebote & Freizeiteinrichtungen in der Region Passau mit 
vielen Bonusleistungen und tollen Vergünstigungen. 
 
Flyer für den Tourismustag mit den verschiedenen Freizeiteinrichtungen und 
Museen sowie den einzelnen Vergünstigungen sind im Rathaus erhältlich. 
 
Tag des Tourismus in Stadt & Landkreis Passau – Internationaler Museumstag 

 
Gemeindeamt       
Aicha vorm Wald 

-  -  - 
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SCHULEINSCHREIBUNG 2019 IN DER GRUNDSCHULE AICHA VORM WALD 
 

Voranzeige 
 

       Die Schuleinschreibung findet am Donnerstag, 11. April 2019, ab 11.00 Uhr  
in der Grundschule Aicha vorm Wald statt. 

 
gez. Kotz Caroline, Rin. 

 
-  -  - 

 
SENIORENVERANSTALTUNG 
 
Seniorenkonzert mit der Waidler Musi im Großen Redoutensaal in Passau am Montag, 08.04.2019. 
Beginn: 15.00 Uhr 
Ende: ca. 16.45 Uhr 
Kosten: 5.00 € pro Person 
 
Bei genügend Interesse wird von den ILE-Gemeinden ein Bus eingesetzt. 
Anmeldung bis 18.03.2019 im Rathaus oder bei Anna Dörfer, Tel.Nr. 08544/8597. 
 
          Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 

 
-  -  - 
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Medieninfo Verein Europäischer Pilgerweg  -  VIA NOVA 

Generalversammlung mit Neuwahl des Vorstandes 

VIA NOVA lebt von den Menschen am Weg! 

Niederalteich/ Michaelbeuern     55 östereichische und 44 bayrische Gemeinden sind Mitglieder beim Verein des 
Europäischen Pilgerweges VIA NOVA zwischen St.Wolfgang und Weltenburg Kelheim in Niederbayern. Durch all diese 
Gemeinden führt die VIA NOVA und gut 60 davon waren bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung des 
Vereins in Michaelbeuern vertreten um u.a. statutengemäß den Vereinsvorstand neu zu wählen. Dabei wurde der bisherige 
Obmann Bgm. Dr. Josef Guggenberger für weitere 4 Jahre in dieser Funktion bestätigt. Nachdem sich seine bisherige 
Stellvertreterin beruflich verändert hat und seit einigen Monaten nicht mehr die Landvolkshochschule in Niederalteich leitet, 
wurde an ihrer Stelle Mag. Magdalena Lummer, Bildungsreferentin der Landvolkshochschule Niederalteich gewählt. 
Freilich bleibt auch die seit der ersten Stunde für die VIA NOVA engagierte Helga Grömer dem Vorstand erhalten ebenso 
wie die bisherigen Mitglieder Matthias Geyer aus Passau, Josef Wendtner aus Mondsee, Renate Liebl aus Freyung und die 
beiden Ehrenmitglieder Gründungsobmann Bgm. a.D. Hans Spatzenegger aus Seekirchen und Dr. Sepp Rehrl aus 
Niederalteich. Neu in den Vorstand gewählt wurde Bgm. Hans Jurkovsky aus Aufhausen. Stimmberechtigt in den Vorstand 
kooptiert wird der jeweils von den PilgerwegbegleiterInnen entsandte Sprecher. So wie bisher ist das Siegfried Degenhart 
aus Metten. 

"Nach fast 15 Jahren des Bestandes unseres grenzüberschreitenden Pilgerweg ist es an der Zeit, wieder auf die Gemeinden 
am Weg zuzugehen um erneut die Menschen am Weg von der Idee des Pilgerns vor der eigenen Haustür zu begeistern. Mit 
der Besonderheit der VIA NOVA, den Zeichen am Weg und mittlerweile 120 in der Landvolkshochschule Niederalteich 
ausgebildeten PilgerwegbegleiterInnen können wir zurecht auf bestimmte Qualitätsmerkmale verweisen. Qualität braucht 
aber auch ständige Überprüfung und Weiterentwicklung. Dazu braucht es die Menschen, die am Weg leben und wohnen um 
Menschen anzusprechen, die diesen Pilgerweg gehen wollen" so die Kernbotschaft von Obmann Guggenberger. 

Dazu konnte die Geschäftsführerin des Vereins VIA NOVA Berta Altendorfer berichten, dass mit dem initiierten 
transnationalen EU-Leader Projekt "VIA NOVA geht neue Wege" bestmögliche Voraussetzungen für neue Initiativen am 
Pilgerweg gegeben sind. Nach der Entwicklung einer interaktiven Wegkarte, einer APP für spirituelle Texte die man an 
besonderen Wegpunkten im Bayrischen Wald abrufen kann, soll es im neuen Vereinsjahr Angebote geben die VIA NOVA 
mit neuem Engagement und Aktivitäten vor Ort zu beleben. Für Pilgereinsteiger sollen u. a. auch regionale Rundkurse 
entwickelt werden, die für die Menschen am Weg zusätzliches Service bieten. Nicht zu vergessen, die vielen von unseren 
PilgerwegbegleiterInnen angebotenen geführten ein- bis mehrtätigen Pilgerwanderungen auf der VIA NOVA. 

Jederzeit abrufbar auf der Webseite der VIA NOVA unter www.pilgerweg-vianova.eu 

Seeham, am 25. Februar 2019  

gez. Obmann Dr. Josef Guggenberger  
 

 Bild: Quelle Verein Europäischer Pilgerweg  
 
Von Links: Geschäftsführerin des Vereins Europäischer Pilgerweg - VIA NOVA Berta Altendorfer, Abt Mag. Johannes Perkmann, der 
mit dem Impulsvortag “Weite Herzen - wunde Füße! Worum es im Pilgern geht“, die Generalversammlung eingeleitet hat. Bgm. Hans 
Jurkovsky aus Aufhausen, Helga Grömer, Josef Wendtner aus Mondsee, Obmann Bgm. Dr. Josef Guggenberger, Daniela Zauner Vize- 
Bürgermeisterin Dorfbeuern, Renate Liebl, Freyung und Matthias Geyer aus Passau 
 

-  -  - 
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Widerspruchsrechte betroffener Personen gegen Daten übermittlungen an 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sowie  gegen Melderegisterauskünfte 

in besonderen Fällen 

 

1. Nach § 42 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 02. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) geändert worden ist, darf die 
Meldebehörde, sofern Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge sellschaft 
Familienangehörige haben, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, von diesen Familienangehörigen  Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer früheren Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und letzte 
frühere Anschrift, Auskunftssperren nach § 51 Bundesmeldegesetz sowie Sterbedatum übermitteln. 

 

2. Nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister erteilt werden. 

Diese Auskünfte dürfen sich nur auf Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitigen Anschriften 
von Gruppen von Wahlberechtigten erstrecken, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtstage der Wahl- oder Abstimmungsberechtigten dürfen nicht mitgeteilt 
werden. 

 

3. Nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde auf Verlangen von Mandatsträgern, 
Presse oder Rundfunk, Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern 
erteilen. Diese Auskünfte umfassen Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum des 
Jubiläums. 

 

4. Nach § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familienname, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften. 

Betroffene Personen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz das Recht der Übermittlung 
ihrer Daten nach $ 42 Abs. 2 Bundesmeldegesetz und/oder nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach § 50 Abs. 1  bis 3 Bundesmeldegesetz ohne Angaben von 
Gründen zu widersprechen. 

 

Der Widerspruch kann schriftlich beim Einwohnermeld eamt der Gemeinde Aicha vorm Wald, 
unter der Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und gegenwärtiger Anschrift eingelegt 
werden. 

-  -  - 
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Neues aus dem   
 

Zielsetzungen und Projekte für 2019 im Passauer Oberland 

Fürstenstein, 5. März 2019 

Auf Initiative des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern (ALE) fand Mitte Februar ein Workshop der elf Passauer 
Oberland Gemeinden statt. Bürgermeister, Geschäftsleiter und Projektmanager trafen sich dazu im Fürstensteiner Rathaus. 
Die Verantwortlichen der Gemeindeallianz verständigten sich dabei über die Zielsetzungen und Projekte für 2019 in den 
einzelnen Handlungsfeldern: Demografie, Energie & Umwelt, Ortsentwicklung, Tourismus & Freizeit, Vereine & Ehrenamt, 
Wirtschaft und Verwaltungskooperation. Es kam wieder eine umfangreiche und vielseitige Agenda zustande.  
Unter der Moderation von Nina Kiehlbrei (ALE) widmeten sich die Teilnehmer intensiv allen Handlungsfeldern und der Frage: 
„Was wollen wir erreichen?“ Daneben kamen auch übergeordnete Themen zur Sprache. Einig waren sich alle darin, dass die 
guten Ergebnisse der interkommunalen Zusammenarbeit, von denen alle ILE-Gemeinden profitieren, sowohl bei den 
Gemeindegremien als auch in der Bürgerschaft mehr ins Bewusstsein gerückt werden müssen.   
 
Der Vernetzungsgedanke ist ein zentrales Ziel dieser gemeindlichen Zusammenarbeit. Zwischen den Gemeindeverwaltungen 
und kommunalen Beauftragten, wie den Senioren- und Jugendvertretern, funktioniert dies bereits sehr gut. Auch die 
Möglichkeit zum Austausch im Rahmen des Wirtschaftsnetzwerks Passauer Oberland zwischen Unternehmern und Betrieben 
wird immer besser genutzt. Dieser Austausch müsse nun in der Folge auch im Rahmen der Vereinsschule Passauer Oberland 
für Vereine vorangetrieben werden. Der Austausch untereinander - so viele Rückmeldungen von Beteiligten aus allen 
Bereichen – bringe viel und sei wichtig.   
 
Konkret werden daher in 2019 in den unterschiedlichen Handlungsfeldern wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen 
angeboten. Beispielsweise wird es im Mai einen Info-Nachmittag für Angehörige von Demenzpatienten geben und ein 
Fachseminar der Seniorenakademie in Bayern in Zusammenarbeit mit dem Handlungsfeld Demografie steht im Oktober auf 
dem Programm. Die Seniorenvertreter aus den ILE-Gemeinden erhalten damit wertvolle fachliche Informationen für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit.  
 
Im Rahmen der Vereinsschule Passauer Oberland sind im April und Oktober zwei Veranstaltungen für Vereinsvertreter 
geplant. Sie erhalten hierbei Hilfestellung und Unterstützung bei Fragen zu Haftung und zum Datenschutz.  
Bei zwei Unternehmertreffen im Mai und Oktober werden wieder Betriebe aus dem ILE-Gebiet vorgestellt, um das Potenzial 
der Region kennenzulernen und sich gegenseitig zu vernetzen. Auch die Gemeindeverwaltungen tauschen sich regelmäßig 
zu fachlichen Fragestellungen/-themen aus und unterstützen sich gegenseitig im Tagesgeschäft, wenn nötig. Ebenso ist eine 
gemeinsame Fortbildung geplant. Im Bereich Tourismus & Freizeit setzt die Arbeitsgemeinschaft Ilztal & Dreiburgenland, 
dem die Passauer Oberland Gemeinden in der Mehrheit angehören, darauf, Netzwerkpartner u.a. aus der Hotellerie und 
Gastronomie für ein aktiveres Mitwirken im Bestreben, sich als Wanderregion zu etablieren, zu gewinnen. Und schließlich ist 
auch die Vernetzung von Wissen und Information im Bereich Energie & Umwelt von großer Bedeutung. Hier treffen sich die 
Energiebeauftragten der Gemeinden, um neueste Techniken und Ergebnisse für ihre tägliche Arbeit vermittelt zu bekommen. 
Darüber hinaus aber finden unterschiedlichste Aktionen im Bereich Bewusstseinsbildung, z.B. zum Thema Klimaschutz in 
Schulen statt. Diese Ansätze werden fortgeführt und noch intensiviert.  
 
In Sachen Ortsentwicklung haben sich fünf ILE-Gemeinden für ein Studentenprojekt mit der Technischen Universität 
München entschieden. So können Aicha vorm Wald, Fürstenstein, Ruderting, Tiefenbach und Tittling von den 
Untersuchungen der Studentengruppen für Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit Ortskernbelebung etc. Nutzen 
ziehen.  
 
Hinsichtlich der Bewerbung als Öko-Modellregion wird bis Mitte März mit einer Entscheidung gerechnet. Im Mai steht eine 
gemeinsame Exkursion ins „Steirische Vulkanland“ an mit dem Besuch dortiger Vorzeigebetriebe und schließlich wird sich die 
ILE Passauer Oberland beim Familienfest des Landkreises Passau am 28. Juli in Neukirchen vorm Wald präsentieren.   
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.passauer-oberland.de ! Besuchen Sie uns!  

-  -  - 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Kranken- und Pflegeversicherung  
 
Höhere Beiträge bei Rentenbezug möglich 
 
 
Wer sich als Pflichtversicherter in der gesetzliche n Krankenversicherung nach einem langen Arbeitslebe n und vielen 

Beitragsjahren auf seine Altersrente freut, sollte schon vor Rentenantragstellung daran denken, dass d er 

Rentenbezug zu höheren Beiträgen an die Kranken- un d Pflegeversicherung führen kann. 

 

Die Krankenkassen müssen aus Arbeitseinkommen (Einkommen aus selbständiger Tätigkeit), das neben einer Rente bzw. 

einem Versorgungsbezug erzielt wird, Beiträge erheben. Die Beitragshöhe richtet sich dabei nach dem individuellen 

Beitragssatz der Krankenkasse. Im Durchschnitt liegt dieser bei 15,5 Prozent. Je nach Einkommenshöhe ist man hier schnell 

bei mehreren Hundert Euro monatlich. Diese Regelung im Beitragsrecht ist nicht neu. Sie gilt für alle Krankenkassen und für 

alle Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Auch Landwirte betroffen 

Bei den pflichtversicherten landwirtschaftlichen Unternehmern der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) stößt diese 

Regelung gelegentlich auf Unverständnis, wenn die Rente der Alterskasse (LAK) bewilligt wird. Es sind dann Beiträge als 

Unternehmer und zusätzlich Beiträge aus Renten bzw. Versorgungsbezügen und dem eventuellen Arbeitseinkommen, zum 

Beispiel aus einer Photovoltaikanlage, zu zahlen. Seit dem Wegfall der Hofabgabeverpflichtung treten solche Fälle häufiger 

auf.  

Von LKK beraten lassen 

Die LKK weist darauf hin, dass diese Beitragsregelungen unabhängig von der Rentenhöhe greifen. Besonders Versicherte, 

die nur wenige Beiträge an die LAK gezahlt haben und deren Rente deshalb gering ist, sollten sich vorab über die 

beitragsrechtlichen Auswirkungen informieren. Denn die zusätzlichen Beiträge aus dem Arbeitseinkommen können deutlich 

höher ausfallen als die eigentliche Rente. Betroffene sollten sich bereits vor der Rentenantragstellung beraten lassen. Die 

Kontaktdaten der SVLFG sind im Internet zu finden unter www.svlfg.de > Kontakt. 

SVLFG 

-  -  - 
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